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Bekanntmachung der Regierung von Mittelfranken 
 
 

Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Informationstechnik Franken - ZV IT Franken; 
Achte Änderungssatzung, Beitritt der Stadt Schweinfurt 
 
Bekanntmachung der Regierung von Mittelfranken vom 20. November 2023 Gz. RMF-SG12-1444-2-121 
 
Der Zweckverband Informationstechnik Franken hat in seiner Verbandsversammlung am 26.10.2022 den Beitritt 
der Stadt Schweinfurt beschlossen. 
 
Mit Schreiben der Regierung von Mittelfranken vom 30.10.2023 wurde die Änderung der Verbandssatzung ge-
mäß Art. 48 Abs. 1 Satz 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Die Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes wird gemäß Art. 48 Abs. 3 Satz 1 KommZG nachfol-
gend amtlich bekannt gemacht: 
 

Satzung zur Änderung der Satzung des Zweckverbandes Informationstechnik Franken 
vom 06.12.2016 (MFrABl S.168), zuletzt geändert durch Änderungssatzung 

vom 27.10.2022 (MFrABl S. 157) 
 

Vom 26. Oktober 2023 
 
Der Zweckverband Informationstechnik Franken erlässt aufgrund von Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes über die Kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Juni 1994 (GVBl Seite 555, 
ber. 1995, Seite 98), das zuletzt durch § 8 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 385) geändert worden ist, 
folgende Satzung: 
 

Art. 1 
 
§ 2 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 2 (1) 
Verbandsmitglieder 

 
Verbandsmitglieder sind der Zweckverband Abfallwirtschaft Stadt Erlangen Landkreis Erlangen-Höchstadt (ZVA 
ER-ERH), der Markt Igensdorf, der Schulverband Igensdorf (Grundschule), die Stadt Altdorf, der Markt Weisen-
dorf, der Markt Neunkirchen am Brand, die Verwaltungsgemeinschaft Aurachtal, der Markt Pretzfeld, die Verwal-
tungsgemeinschaft Heßdorf, der Markt Egloffstein, die Stadt Vohburg, der Schulverband Mittelschule Altdorf, die 
Verwaltungsgemeinschaft Pförring, die Verwaltungsgemeinschaft Gräfenberg, die Verwaltungsgemeinschaft 
Geisenfeld, die Gemeinde Heroldsbach, die Stadt Höchstadt an der Aisch, der Markt Gößweinstein, die Gemein-
de Rohrbach, der Markt Altmannstein, der Markt Wolnzach, die Verwaltungsgemeinschaft Reichertshofen, die 
Verwaltungsgemeinschaft Gosberg, die Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt, der Zweckverband Deutsches 
Hopfenmuseum, die Verwaltungsgemeinschaft Uffenheim, die Gemeinde Hallerndorf, die Gemeinde Schwaig 
b. Nürnberg, der Markt Lichtenau, die Verwaltungsgemeinschaft Effeltrich, der Zweckverband zur Wasserversor-
gung der Wiesentgruppe, die Verwaltungsgemeinschaft Scheinfeld, der Schulverband Mittelschule Neunkirchen 
am Brand, der Markt Cadolzburg, der Schulverband Cadolzburg, die Stadt Ingolstadt und die Stadt Schweinfurt.“ 
 

Art. 2 
 
Diese Satzung tritt nach Veröffentlichung im Mittelfränkischen Amtsblatt in Kraft. 
 
Fürth, 3. November 2023 
 

Zweckverband Informationstechnik Franken 
gez. Martin Walz 

Zweckverbandsvorsitzender 
 

Dr. Engelhardt-Blum 
Regierungspräsidentin 
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Bekanntmachungen der Zweckverbände 
 
 

Amtliche Bekanntgabe zum Jahresabschluss 2022 
des Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach, Erlangen 

 
1. Bestätigungsvermerk: 
 
 Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband hat für den Jahresabschluss 2022 nachstehenden Bestäti-

gungsvermerk (komprimierte Fassung) erteilt: 
 
 „Wir haben den Jahresabschluss des Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn Nürnberg-Erlangen-Herzogenau-

rach (StUB), Erlangen - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des 
Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach, Erlangen für das Wirtschaftsjahr 
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 geprüft.  

 
 Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir nach § 7 

Abs. 4 Nr. 2 und 3 KommPrV: 
 
 Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechts-

vorschriften und der Verbandssatzung. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzli-
chen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
 Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts entsprechend § 317 HGB und 

Art. 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung der KommPrV und der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 

 
 Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten bestätigen wir zu den wirtschaftlichen Verhältnissen nach § 7 

Abs. 4 Nr. 2 KommPrV: 
 
 Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.“ 
 
 München, 3. August 2023 
 

Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband 
 
2. Feststellung des Jahresabschlusses und Behandlung des Jahresgewinnes: 
 
 Die Verbandsversammlung hat am 05.10.2023 folgenden einstimmigen Beschluss zum Jahresabschluss 

gefasst: 
 
 „Der Jahresabschluss 2022 wird festgestellt.“ 
 
 Die Verbandsversammlung hat am 05.10.2023 folgenden einstimmigen Beschluss zur Behandlung des Jah-

resverlustes gefasst: 
 
 „Der Jahresüberschuss 2022 wird als Gewinnvortrag ausgewiesen.“ 
 
3. Öffentliche Auslegung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes: 
 
 Der Jahresabschluss und der Lagebericht 2022 liegen in der Zeit vom 
 

 08.01. bis einschließlich 16.01.2024 
 
 bei der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach, Nä-

gelsbachstraße 49 a, 91052 Erlangen, während der üblichen Dienststunden öffentlich aus. 
 

MFrABl S. 199 
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Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach (StUB) 

für das Haushaltsjahr 2024 
 
Aufgrund der Art. 40 Abs. 2 und Art. 42 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit 
Art. 63 Gemeindeordnung und den §§ 16 ff. der Verbandssatzung des „Zweckverbandes Stadt-Umland-Bahn 
Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach“ erlässt dieser folgende Haushaltssatzung für das Jahr 2024:  
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
1. im Erfolgsplan mit  
 dem Gesamtbetrag der Erträge 4.335.097 Euro 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen 4.806.848 Euro 
 und einem Saldo von  - 471.750 Euro 
 
2. im Vermögensplan mit  
 Ausgaben - Mittelverwendung  14.309.750 Euro 
 Deckungsmittel - Mittelherkunft  8.961.631 Euro 
 und einem Saldo  - 7.147.952 Euro 
 
3. im Investitionsplan mit  13.823.000 Euro  
 
ab. 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.  
 

§ 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Inves-
titionsfördermaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 18.886.000 Euro festgesetzt.  
 

§ 4 
 

1. Zur Finanzierung eines ausgeglichenen Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit wird eine Umlage (sog. 
Zweckverbandsumlage Erfolgsplan) in Höhe von 1.799.833 Euro festgesetzt. Die Umlage beträgt für  

 
 die Stadt Nürnberg 375.445 Euro 

die Stadt Erlangen  1.129.215 Euro 
die Stadt Herzogenaurach  295.173 Euro 

 
2. Zur Finanzierung von Investitionen wird eine Umlage (sog. Zweckverbandsumlage Investitionsplan) in Höhe 

von 7.051.798 Euro festgesetzt. Die Umlage beträgt für  
 

die Stadt Nürnberg 1.471.005 Euro 
die Stadt Erlangen  4.424.298 Euro 
die Stadt Herzogenaurach 1.156.495 Euro 

 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan wird 
auf 100.000 Euro festgesetzt.  

 
§ 6 

 
Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.  
 
Erlangen, 7. November 2023 
 

Zweckverband Stadt-Umland-Bahn 
Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach 

Dr. Florian Janik 
Verbandsvorsitzender 

Oberbürgermeister der Stadt Erlangen 
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Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach (ZV StUB) hat die Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2024 der Regierung von Mittelfranken als Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt. 
 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
 
Gem. Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. Art. 24 Abs. 1 KommZG und § 22 der Ver-
bandssatzung wird die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 hiermit amtlich bekanntgemacht. 
 
Die Haushaltssatzung 2024 samt ihren Anlagen ist in der Zeit ab dem Tag nach der amtlichen Bekanntmachung 
bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung öffentlich zugänglich. 
 
Nürnberg, 7. November 2023 
 

Zweckverband Stadt-Umland-Bahn 
Nürnberg-Erlangen-Herzogenaurach 

gez. 
Dr. Florian Janik 

Verbandsvorsitzender 
Oberbürgermeister der Stadt Erlangen 

 
MFrABl S. 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zweckverband Altmühlsee 
Bekanntmachung Nr. 193/2023 

 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes der Innenentwicklung „Sondergebiet Ersatzneu-
bau Verbrauchermarkt“, Flur-Nrn. 378, 379 und 380, Gemarkung Altenmuhr in der Gemeinde Muhr am See 
im beschleunigten Verfahren gem. § 13 a BauGB 
- Bekanntmachung der Aufstellung gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB i. V. m. Hinweis gemäß § 13a Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 BauGB (beschleunigtes Verfahren) 
- Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Altmühsee hat in ihrer Sitzung am 18.10.2023 die Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das „Sondergebiet Ersatzneubau Verbrauchermarkt“ im Bereich 
der Grundstücke Flur-Nrn. 378, 379 und 380, Gemarkung Altenmuhr in der Gemeinde Muhr am See beschlossen. 
In gleicher Sitzung wurde der Bebauungsplanvorentwurf des Architekturbüros Planbau Gunzenhausen Architek-
ten Mark PartmbB, Gunzenhausen, gebilligt und die öffentliche Auslegung des Vorentwurfs gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB beschlossen. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Der Vorhabenträger plant die Errichtung eines größeren Ersatzneubaus für den zu klein gewordenen bestehen-
den Verbrauchermarkt auf den Grundstücken Flur-Nrn. 378, 379 u. 380, alle Gemarkung Altenmuhr, in der Ge-
meinde Muhr am See. Für die städtebauliche Ordnung soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innenent-
wicklung im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung aufgestellt werden. Der Flächen-
nutzungsplan wird soweit notwendig im Rahmen der Berichtigung angepasst. 
 
Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beträgt ca. 6.580 m². 
 
Die Lage des Planbereichs ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen: 
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(Kartengrundlage Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung 2023) 
 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13 a BauGB. Es wird darauf 
hingewiesen, dass gemäß § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen wird. 
 
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes wird die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB durchgeführt. 
 
Es wird explizit auf die Möglichkeit der Einsichtnahme der Planunterlagen zum Bebauungsplanverfahren im Inter-
net hingewiesen. Die Unterlagen sind auf dem Internetauftritt des Zweckverbandes Altmühlsee unter 
www.altmuehlsee.de/bauleitplanverfahren.html zu finden. Bei Fragen zum Verfahren bzw. den ausgelegten Un-
terlagen können Sie die Geschäftsstelle des Zweckverbandes Altmühlsee telefonisch (Tel. 09831 508-191) oder 
per E-Mail (info@altmuehlsee.de) erreichen. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes samt Begründung wird in der Zeit von  
 

Montag, 18.12.2023 bis einschließlich Freitag, 26.01.2024 
 
unter der genannten Internetadresse zur Einsichtnahme bereitgestellt.  
 
Darüber hinaus liegt der Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung in der gleichen Zeit in der Geschäftsstel-
le des Zweckverbandes Altmühlsee, Marktplatz 25, 91710 Gunzenhausen, während der allgemeinen Dienstzeiten 
öffentlich aus.  
 
Die allgemeinen Dienstzeiten sind: 
Mo., Di. 8 - 12 Uhr, 14 - 16 Uhr 
Mi. 8 - 12 Uhr 
Do. 8 - 12 Uhr, 14 - 17 Uhr 
Fr. 8 - 12.30 Uhr 
 
Interessierte Personen können sich in der Zeit über die allgemeinen Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planun-
gen informieren und evtl. Bedenken und Anregungen vorbringen. Stellungnahmen können schriftlich, auch in 
elektronischer Form per E-Mail (info@altmuehlsee.de) oder telefonisch zu Protokoll abgegeben werden. 
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Die ausgelegten Planunterlagen bestehen aus dem Planblatt im Maßstab 1:1000, den textlichen Festsetzungen 
und der dazugehörigen Begründung,  dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan, dem Schallschutzgutachten und 
den Planunterlagen. 
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über die Aufstellung des Be-
bauungsplanes unberücksichtigt bleiben (§ 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 und § 4a Abs. 6 BauGB). 
 
Gunzenhausen, 8. Dezember 2023 
 

Zweckverband Altmühlsee 
Der Vorsitzende 
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Nichtamtlicher Teil 
 
 
Buchbesprechungen  
 
Ballerstedt/Schleicher/Faber/Hebeler/Resch 
Bayerisches Personalvertretungsgesetz 
Kommentar mit Wahlordnung 
184. Aktualisierung, Stand: September 2023 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 
Dienstrecht für Schulen in Bayern 
Kommentar zur Lehrerdienstordnung und dienstlichen Beurteilung mit ergänzenden dienstrechtlichen Vorschriften 
Herausgegeben von Maximilian Pangerl, Leitender Ministerialrat, Claus Pommer, Ministerialrat, Eva Maria 
Schwab, Leitende Ministerialrätin, Dr. Gisela Stückl, Ministerialrätin, alle im Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus 
101. Aktualisierungslieferung, 1. Oktober 2023, 221,18 €, Art.-Nr. 662880101 
Onlineausgabe, 73,72 €, Art.-Nr. 08254295 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Bayerisches Beamtengesetz 
Leistungslaufbahngesetz (LlbG) 
Kommentare 
von Richard Strunz, Verwaltungsdirektor a. D 
34. Nachlieferung, Oktober 2023, 360 Seiten, 69,90 €, Gesamtwerk: 1686 Seiten, 139 € 
KSV Medien, Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring 13, 65187 Wiesbaden 
 
Eigenüberwachung im Abwasserrecht 
Technische Überwachung und Regelungen für die Abwasserabgaberechtlichen Verwaltungen in Bayern mit Er-
läuterungen 
78. Aktualisierungslieferung, Rechtsstand 1. November 2023, 134,52 €, Art.-Nr. 66351078, JURION Onlineausga-
be, 44,84 €, Art.-Nr. 08251317 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
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Jagdrecht 
Bundesjagdgesetz 
Bayerisches Jagdgesetz 
Ergänzende Bestimmungen 
Kommentar 
Begründet von Dr. Paul Leonhardt, Leitender Ministerialrat a. D., ehemals Leiter der obersten Jagdbehörde im 
Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, München, fortgeführt von Dr. Michael 
Pießkalla LL.M.Eur., Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht 
104. Aktualisierungslieferung, November 2023, 141,36 €, Art.-Nr. 66355104, JURION Onlineausgabe, 47,12 € 
Art.-Nr. 08251668 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Rothbrust/Peterlik 
Dienstrecht Bayern II 
Arbeitsrecht 
Tarifrecht der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
193. Aktualisierungslieferung, November 2023, 213,15 €, Art.-Nr. 67077193, JURION Onlineausgabe, 71,05 €, 
Art.-Nr. 08250558 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Kommunalrecht in Bayern 
Kommentar zum Gemeinde-, Verwaltungsgemeinschafts-, Landkreis- und Bezirksrecht, Kommunale Zusammen-
arbeit, Kommunales Wahlrecht, Kommunales Haushalts- und Unternehmensrecht 
Begründet von Dr. Josef Prandl und Dr. Dr. h. c. Hans Zimmermann, fortgeführt von Dr. Hermann Büchner, Re-
gierungsdirektor a. D., Hof und Michael Pahlke, Oberlandesanwalt, Landesanwaltschaft Bayern 
153. Aktualisierungslieferung, Rechtsstand: 1. September 2023, 293,26 €, Art.-Nr. 66136153, JURION Onlineaus-
gabe, 97,76 €, Art.-Nr. 08250205 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Giehl/Adolph/Fabisch 
Verwaltungsverfahrensrecht in Bayern 
Kommentar 
52. Aktualisierungslieferung, Stand: November 2023 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 
Zrenner/Grove/Wirrer 
Veterinär-Vorschriften in Bayern 
Vorschriftensammlung 
174. Aktualisierung, Stand August 2023 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 
Finanzrecht der Kommunen II 
Abgabenrecht in Bayern 
Steuern, Gebühren und Beiträge 
Loseblattsammlung mit Erläuterungen 
Herausgegeben von Dieter Schwenk, Direktor a. D., ehem. Finanzreferent des Bayer. Städtetags, München 
128. Aktualisierungslieferung, Rechtsstand 1. November 2023, 341,55 €, Art.-Nr. 66386128, JURION Onlineaus-
gabe, 113,85 €, Art.-Nr. 08250208 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Baurecht in Bayern 
Bauordnungsrecht: BayBO - Vollzug der BayBO -  
Sonstige für das Bauen bedeutsame Vorschriften 
Begründet von Dr. jur. Heribert Büchs und Dipl.-Ing. Bertram Walter, bis zur 145. Aktualisierungslieferung bear-
beitet von Dipl.-Ing. Friedrich Amann, Ministerialrat a. D., Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Mün-
chen und Dr. jur. Heribert Büchs, Ministerialrat a. D., beide ehemals bei der Obersten Baubehörde im Bayeri-
schen Staatsministerium des Innern, München 
ab der 146./158. Aktualisierungslieferung bearbeitet von Dr. Jörg Spennemann, Leitung des Geschäftsbereichs 
„Bauen, Sicherheit, Kommunales, Verbraucher- und Umweltschutz, Veterinäramt, Gutachterausschuss“, Landrat-
samt München; Dr. Andreas Habermann, Regierungsdirektor, Bayerisches Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration; Frank Ruckdäschel, Baudirektor, Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Ver-
kehr 
163. Aktualisierungslieferung, November 2023, 392,95 €, Art.-Nr. 66343163, Onlineausgabe 130,99 €, Art.-Nr. 
08254676 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
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Wuttig/Thimet 
Gemeindliches Satzungsrecht und Unternehmensrecht 
Kommentar 
86. Aktualisierung, Stand: September 2023 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 
Kathke 
Dienstrecht Bayern I 
Status-, Laufbahn-, Besoldungs- und Versorgungsrecht der Beamten mit ergänzenden Vorschriften und erläutern-
den Hinweisen 
273. Aktualisierungslieferung, Rechtsstand November 2023, 132,30 €, Art.-Nr. 66190273, Onlineausgabe 
44,10 €, Art.-Nr. 08250044 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Finanzrecht der Kommunen I 
Haushalts- und Wirtschaftsrecht/Kommunaler Finanzausgleich in Bayern 
Kommentar 
Begründet von Dr. rer. pol. Ernst Söllner und Gerhard Schwab, weitergeführt von Dieter Schwenk, Direktor a. D., 
ehem. Finanzreferent des Bayer. Städtetags, Heinrich Frey, Landrat a. D., Prof. Dr. jur. Adelheid Zeis, Wirt-
schaftsprüferin und Steuerberaterin, Dozentin an der Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied 
Sciences, Emil Schneider, Direktor a. D., Bayer. Landkreistag, Elisabeth Gruber, Referentin und Prüferin beim 
Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, Klaus Geiger, Verwaltungsdirektor, Finanzreferent des Bayerischen Land-
kreistags. 
201. Aktualisierungslieferung, Rechtsstand 1. November 2023, 341,28 €, Art.-Nr. 66384201, Onlineausgabe, 
113,76 €, Art.-Nr. 08250207 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Verwaltungsrecht in Bayern 
Verwaltungsverfahren (BayVwVfG und VwVfG) 
Verwaltungszustellung und Vollstreckung (VwZVG) 
Verwaltungsprozess (VwGO) 
Ergänzbare Rechtssammlung mit Kommentar 
142. Aktualisierungslieferung, Rechtsstand 1. November 2023, 371,25 €, Art.-Nr. 66211142, Onlineausgabe, 
123,75 €, Art.-Nr. 08251313 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Kommunalabgaben in Bayern 
Systematische Darstellung 
Bearbeitet von Dr. Gerhard Ecker, Oberbürgermeister der Stadt Lindau (Bodensee) i. R., ehem. beim Bayer. 
Kommunalen Prüfungsverband, unter Mitarbeit von Dr. Amadeus Hasl-Kleiber, Richter am Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof, München, Dr. Stefan Barth, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht, Regensburg und Ka-
thrin Barth, Richterin am Verwaltungsgericht, Regensburg 
77. Aktualisierungslieferung, 256,50 €, Rechtsstand 1. November 2023, Art.-Nr. 66390077, Online-Ausgabe 
85,50 €, Art.-Nr. 08251315 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Schulfinanzierung in Bayern 
Finanzhilfen im Bildungsbereich 
Herausgegeben von Eva-Maria Wüstendörfer, Ministerialrätin, Bayerisches Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst 
Teil 2 Schülerbeförderung bearbeitet von Markus Allmannshofer, Verwaltungsbetriebswirt, Landratsamt Dingolfing-
Landau 
72. Aktualisierungslieferung inkl. Broschüre und 1 x Kontrollblatt, November 2023, 187,42 €, Art.-Nr. 66284072, 
Onlineausgabe, 62,48 €, Art.-Nr. 08254196 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Kommunales Vertragsrecht 
Handbuch für die Vertragsgestaltung und Sammlung von Vertragsmustern mit Erläuterungen 
Begründet von Heinz Hillermeier, Regierungsdirektor a. D., herausgegeben von Dr. Oliver Bloeck, Richter am 
Bayerischen Landessozialgericht, Stefan Graf, Direktor 
129. Aktualisierungslieferung inkl. 1 x Set Osch + TK 6-tlg. und 1 x Universalordner, Rechtsstand 1. November 
2023, 331,50 €, Art. 66186129, JURION Onlineausgabe, 110,50 €, Art.-Nr. 08251624 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
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Dienstrecht für Schulen in Bayern 
Kommentar zur Lehrerdienstordnung und dienstlichen Beurteilung mit ergänzenden dienstrechtlichen Vorschriften 
Herausgegeben von Maximilian Pangerl, Leitender Ministerialrat, Claus Pommer, Ministerialrat, Eva Maria 
Schwab, Leitende Ministerialrätin, Dr. Gisela Stückl, Ministerialrätin, alle im Bayerischen Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus 
102. Aktualisierungslieferung, 1. November 2023, 201,68 €, Art.-Nr. 662880102 
Onlineausgabe, 67,22 €, Art.-Nr. 08254295 
Wolters Kluwer Deutschland GmbH 
 
Strunz/Geiger 
Einheitsaktenplan 
für die bayerischen Gemeinden und Landratsämter mit Verzeichnis der Aufbewahrungsfristen inkl. 1 Ordner 
Kommentar 
59. Aktualisierung, Stand: August 2023 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 
Zängl 
Bayerisches Disziplinarrecht 
Kommentar zum Bayer. Disziplinargesetz und zum materiellen Disziplinarrecht 
49. Aktualisierungslieferung, Stand: Oktober 2023 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 
Wieser 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
Kommentar 
188. Aktualisierung, Stand: Oktober 2023 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 
Molodovsky/von Bernstorff/Pfauser 
Enteignungsrecht in Bayern 
Kommentar 
58. Aktualisierung, Stand September 2023 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
 
Molodovsky/Famers/Waldmann 
Bayerische Bauordnung 
Kommentar 
150. Aktualisierung, Stand: Oktober 2023 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH 
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